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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

auch mit unserer Februar-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren.  

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

Erbschaftsteuer verfassungswidrig 
Am 17. 12. 2014 hat das Bundesverfassungsgericht das 
geltende Erbschaftsteuerrecht teilweise für verfassungs-
widrig erklärt. Dennoch sind die Vorschriften zunächst 
weiter anwendbar; der Gesetzgeber muss bis zum 
30. 6. 2016 eine Neuregelung schaffen. 

Hintergrund: Das derzeitige Erbschaftsteuerrecht sieht 
beim Übergang betrieblichen Vermögens eine Steuerbe-
freiung i. H.  von 85 Prozent vor, wenn bestimmte Voraus-

setzungen hinsichtlich der Zusammensetzung dieses Ver-
mögens, seines Erhalts in der Hand des Erwerbers und der 
mit dem Vermögen verbundenen Arbeitsplätze erfüllt wer-
den. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Ver-
schonung sogar 100 Prozent betragen. 2012 hatte der 
Bundesfinanzhof (BFH) dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) die Frage vorgelegt, ob diese Vergünstigungen 
verfassungsgemäß sind. Nach Auffassung des BFH ist dies 
nicht der Fall, da sie eine verfassungswidrige Überprivile-
gierung darstellen. Im Zusammenwirken mit persönlichen 
Freibeträgen und weiteren Verschonungen sei die Steuer-
befreiung die Regel und die tatsächliche Besteuerung die 
Ausnahme – so der BFH. 

Entscheidung: Das BVerfG folgte dieser Argumentation 
und entschied, dass die Privilegierung des Betriebsvermö-
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gens bei der Erbschaftsteuer in ihrer derzeitigen Ausgestal-
tung nicht in jeder Hinsicht verfassungsgemäß ist: 

 Zwar liegt es im Ermessen des Gesetzgebers, kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), die in personaler 
Verantwortung geführt werden, zur Sicherung ihres 
Bestands und zur Erhaltung der Arbeitsplätze steuer-
lich zu begünstigen. 

 Die Privilegierung betrieblichen Vermögens ist jedoch 
unverhältnismäßig, soweit sie über den Bereich der 
KMU hinausgeht, ohne eine Bedürfnisprüfung vorzu-
sehen. 

 Ebenfalls unverhältnismäßig sind die Freistellung von 
Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten von der Einhal-
tung einer Mindestlohnsumme und die Verschonung 
betrieblichen Vermögens mit einem Verwaltungsver-
mögensanteil bis zu 50 Prozent. Die Regelungen sind 
auch insoweit verfassungswidrig, als sie Gestaltungen 
zulassen, die zu nicht zu rechtfertigenden Ungleich-
behandlungen führen. 

 Die genannten Verfassungsverstöße haben zur Fol-
ge, dass die vorgelegten Regelungen insgesamt nicht 
mit der Verfassung vereinbar sind.  

Hinweis: Bis zum Inkrafttreten einer nun zu treffenden 
Neuregelung gilt das alte Recht grundsätzlich weiter. Alle 
bis dahin vom Finanzamt entschiedenen Übertragungen 
können deshalb grundsätzlich nach den derzeitigen Regeln 
begünstigt werden. Allerdings müssen Unternehmer, die 
bis zum 30. 6. 2016 von den nun als verfassungswidrig 
erachteten Vergünstigungen Gebrauch machen möchten, 
aufpassen: Denn das BVerfG hat ausdrücklich betont, dass 
es dem Gesetzgeber erlaubt ist, die verfassungswidrigen 
Vergünstigungen auch rückwirkend aufzuheben. Auf 
einen uneingeschränkten Vertrauensschutz können sich 
Steuerpflichtige daher nur bis zum 16. 12. 2014 berufen. 

Vorsteuerabzug beim Totalverlust von 
Rechnungen 
Den Nachweis darüber, dass ein anderer Unternehmer 
Steuern für Lieferungen oder sonstige Leistungen geson-
dert in Rechnung gestellt hat, kann der Unternehmer mit 
allen verfahrensrechtlich zulässigen Beweismitteln führen. 

Hintergrund: Der Vorsteuerabzug setzt u. a. eine ord-
nungsgemäße Rechnung voraus. Aus der Rechnung muss 
sich zweifelsfrei ergeben, dass der Aussteller der Rech-
nung eine Leistung an den vorsteuerabzugsberechtigten 
Unternehmer erbracht hat. 

Streitfall: Ein Unternehmer konnte im Rahmen einer Au-
ßenprüfung die Eingangsrechnungen nicht vorlegen. Er 
machte geltend, sie seien ihm im Rahmen eines Fir-
menumzugs gestohlen worden. Der Außenprüfer kürzte 
daraufhin die geltend gemachten Vorsteuern um 40 %. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) erkannte eben-
falls nur 60 % der Vorsteuern an und wies die Klage ab: 

 Zwar setzt der Vorsteuerabzug die Vorlage der ord-
nungsgemäßen Originalrechnung voraus. Besitzt der 
Unternehmer die Originalrechnung aber nicht mehr, 

kann er auf andere Art nachweisen, dass er bei Gel-
tendmachung des Vorsteuerabzugs im Besitz der 
Originalrechnung war. 

 Dieser Nachweis kann durch jedes zulässige Be-
weismittel erfolgen, z. B. durch Zweitausfertigungen 
bzw. Kopien der Rechnungen, die vom Lieferanten 
besorgt werden können. 

 Der Unternehmer kann auch durch Zeugen oder 
durch eidesstattliche Versicherungen, etwa von 
Mitarbeitern, nachweisen, dass er im Besitz der Origi-
nalrechnungen war. Aus der Zeugenaussage bzw. 
aus der eidesstattlichen Versicherung muss sich dann 
aber ergeben, dass für eine konkret bezeichnete 
Eingangsleistung die Originalrechnung vorlag.  

 Im Streitfall hatte der Unternehmer nur unkonkrete 
Beweisanträge gestellt. Der benannte Zeuge sollte 
lediglich bestätigen, dass für alle Eingangsleistungen 
ordnungsgemäße Rechnungen im Original vorgele-
gen hätten. Dies wäre jedoch eine rechtliche Schluss-
folgerung gewesen, die allein dem Gericht vorbehal-
ten ist. Insbesondere fehlte ein Bezug zu einzelnen 
konkreten Eingangsleistungen. 

Hinweis: Bei Verlust der Originalrechnungen sollten mög-
lichst umgehend vom Lieferanten Kopien der Rechnungen 
angefordert werden. Falls dies nicht möglich ist, kann eine 
Zeugenaussage helfen, die sich nach dem aktuellen BFH-
Urteil allerdings auf eine konkrete Eingangsleistung bezie-
hen muss. In keinem Fall ausreichend ist die Vorlage einer 
Kopie des Vorsteuerkontos aus der Buchführung. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Verpflegungsmehraufwendungen in 
Wegverlegungsfällen 
Mehraufwendungen für die Verpflegung im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung können auch in sog. Wegver-
legungsfällen für die ersten drei Monate nach Verlegung 
des Haupthausstandes berücksichtigt werden. 

Hintergrund: Verpflegungsmehraufwendungen können in 
den ersten drei Monaten einer doppelten Haushaltsführung 
als Werbungskosten geltend gemacht werden. Umstritten 
war bisher, ob dies auch in sogenannten Wegverlegungs-
fällen gilt. Damit sind Fallgestaltungen gemeint, in denen 
der Arbeitnehmer seinen Haupthausstand aus privaten 
Gründen vom Arbeitsort wegverlegt. 

Streitfall: Der Kläger erzielte Einkünfte aus nichtselbständi-
ger Arbeit. Er wohnte bereits mehrere Jahre am Beschäfti-
gungsort. Nach seiner Heirat verlagerte er zusammen mit 
seiner Frau den Familienwohnsitz. Die Wohnung am Be-
schäftigungsort behielt der Kläger als Zweitwohnung bei. 
Im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung machte 
der Kläger für die ersten drei Monate nach dem Umzug 
Verpflegungsmehraufwendungen im Zusammenhang mit 
einer doppelten Haushaltsführung geltend. Das Finanzamt 
versagte den Werbungskostenabzug. Der Kläger habe 
bereits vor Begründung der doppelten Haushaltsführung 
am Beschäftigungsort gewohnt – damit sei die Dreimonats-
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frist bei Wegverlegung des Familienwohnsitzes bereits 
abgelaufen. 

Entscheidung: Die Richter des BFH folgten dem nicht: 

 Verlegt ein Steuerpflichtiger seinen Haupthausstand 
aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort weg 
und nutzt daraufhin eine bereits vorhandene Woh-
nung am Beschäftigungsort aus beruflichen Gründen 
als Zweithaushalt, so wird die doppelte Haushaltsfüh-
rung mit Umwidmung der bisherigen Wohnung des 
Steuerpflichtigen in einen Zweithaushalt begründet. 

 Dem Steuerpflichtigen stehen auch in Fällen, in de-
nen er seinen Haupthausstand aus privaten Gründen 
vom Beschäftigungsort wegverlegt und seine bisheri-
ge Wohnung in einen Zweithaushalt umwidmet, Ver-
pflegungsmehraufwendungen für die ersten drei Mo-
nate zu. 

 Denn in diesen Fällen wird die doppelte Haushaltsfüh-
rung mit Umwidmung der bisherigen Wohnung des 
Steuerpflichtigen in einen Zweithaushalt begründet. 

 Im Zeitpunkt der Umwidmung beginnt daher die 
Dreimonatsfrist für die Abzugsfähigkeit der Verpfle-
gungsmehraufwendungen zu laufen.  

 Das Ziel der einschlägigen Vorschrift – die Steuerver-
einfachung – wird nur erreicht, wenn eine Einzelfall-
prüfung hinsichtlich der Frage, ob und wie lange sich 
der Steuerpflichtige vor Begründung der doppelten 
Haushaltsführung bereits am Beschäftigungsort auf-
gehalten hat und sich daher auf die Verpflegungssitu-
ation hat einstellen können, entfallen kann. 

 Dementsprechend kommt es nicht darauf an, ob 
überhaupt ein erhöhter Verpflegungsmehrbedarf an-
gefallen ist und ob dem Kläger die Verpflegungssitua-
tion am Beschäftigungsort bekannt war. 

Alle Steuerzahler 

Steueränderungen 2015 
Zu Jahresbeginn treten diverse steuerlichen Änderungen in 
Kraft. Anbei eine Auswahl der wesentlichen Neuerungen: 

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Um Beschäftigten, die nach der Elternzeit wieder in den 
Beruf zurückkehren, den Wiedereinstieg problemloser zu 
ermöglichen oder Arbeitnehmern, die pflegebedürftige 
Angehörige betreuen, entsprechend zu unterstützen, erhält 
der Arbeitgeber die Möglichkeit, seinen Arbeitnehmern 
steuerfreie Serviceleistungen zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie anzubieten. Dies sind insbesondere 
die Beratung und Vermittlung von Betreuungsleistungen für 
Kinder und pflegebedürftige Angehörige. 

Zudem kann der Arbeitgeber ganz bestimmte Betreuungs-
leistungen, die kurzfristig aus zwingenden beruflich veran-
lassten Gründen entstehen, bis zu einem Betrag von 600 € 
im Kalenderjahr steuerfrei ersetzen. Voraussetzung ist, 
dass es sich um eine zusätzliche, außergewöhnliche – also 
außerhalb der üblicherweise erforderlichen – Betreuung 

handelt, die z. B. durch dienstlich veranlasste Fortbil-
dungsmaßnahmen des Arbeitnehmers oder einen zwin-
genden beruflichen Einsatz zu außergewöhnlichen Dienst-
zeiten bzw. bei Krankheit eines Kindes oder eines pflege-
bedürftigen Angehörigen notwendig werden. 

Definition der Erstausbildung 

Aufwendungen für eine Ausbildung oder für ein Studium 
sind nur dann Werbungskosten, wenn der Steuerpflichtige 
vorher eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studi-
um) abgeschlossen hat oder die Berufsausbildung oder 
das Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfin-
det. Was unter einer „erstmaligen Berufsausbildung“ zu 
verstehen ist, war bisher nicht gesetzlich definiert. Ein Urteil 
des Bundesfinanzhofes (BFH) von Anfang 2013 erschwerte 
zusätzlich die Abgrenzung zwischen Erst- und Zweitausbil-
dung. Nach der ab 2015 geltenden Neuregelung muss zum 
einen eine Berufsausbildung als Erstausbildung, sofern in 
Vollzeit durchgeführt, einen Zeitraum von mindestens 12 
Monaten umfassen. „Vollzeit“ heißt hierbei eine Dauer von 
durchschnittlich mindestens 20 Stunden wöchentlich. Zum 
anderen muss die Ausbildung abgeschlossen werden. Ein 
Abschluss erfolgt in der Regel durch eine bestandene Ab-
schlussprüfung. Ist eine Abschlussprüfung nicht vorgese-
hen, gilt die Ausbildung mit der tatsächlichen planmäßigen 
Beendigung als abgeschlossen. Keine erste Berufsausbil-
dung sind beispielsweise Kurse zur Berufsorientierung oder 
-vorbereitung, Kurse zur Erlangung von Fahrerlaubnissen, 
Betriebspraktika, Anlerntätigkeiten oder die Grundausbil-
dung bei der Bundeswehr. 

Hinweis: Nach wie vor ist zu der Frage, ob die Kosten für 
die erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium 
als vorweggenommene Werbungskosten abzugsfähig sind, 
ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig 
(vgl. Sie hierzu den Beitrag „Kippt das Abzugsverbot für 
Studienkosten“ der vorherigen Ausgabe der Mandanten-
Information). Sie sollten daher die Kosten für die Erstaus-
bildung/das Erststudium trotz entgegenstehender Geset-
zeslage weiterhin als vorweggenommene Werbungskos-
ten/Betriebsausgaben geltend machen. Derzeit ist ein Ab-
zug der Kosten nur im Rahmen des Sonderausgabenab-
zugs bis zu einem Betrag von 6.000 € möglich (in der letz-
ten Ausgabe hatten wir versehentlich den bis zum Veranla-
gungszeitraum 2011 geltenden Höchstbetrag von 4.000 € 
genannt). 

Betriebsveranstaltungen 

Der BFH hat mit seiner neueren Rechtsprechung zur Be-
steuerung von geldwerten Vorteilen, die Arbeitnehmern im 
Rahmen von Betriebsveranstaltungen gewährt werden, die 
bisherige Verwaltungsauffassung zum Teil abgelehnt. Des-
halb wurde nun die Besteuerung dieser Vorteile gesetzlich 
festgeschrieben. Die Neuregelung knüpft an die Bestim-
mungen der Lohnsteuer-Richtlinien an. Dabei wird die 
bisherige Freigrenze von 110 € in einen Freibetrag umge-
wandelt und alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den 
äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. Fremd-
kosten für Saalmiete und einen „Eventmanager“), in die 
Berechnung einbezogen. Entsprechend den bisherigen 
Verwaltungsgrundsätzen werden die geldwerten Vorteile, 
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die Begleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt werden, 
dem Arbeitnehmer als geldwerter Vorteil zugerechnet. 

Hinweis: Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt dann 
vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs oder eines 
Betriebsteils grundsätzlich offensteht. 

Selbstanzeige 

Die Wirksamkeitsvoraussetzungen einer strafbefreienden 
Selbstanzeige und die Regelungen für das Absehen von 
Verfolgung in besonderen Fällen werden zum 1. 1. 2015 
deutlich verschärft. Die Berichtigungspflicht erstreckt sich 
künftig in allen Fällen der Steuerhinterziehung auf einen 
Zeitraum von mindestens zehn Jahren. Bisher war der 
Steuerpflichtige bei einfacher Steuerhinterziehung nur 
verpflichtet, für den Zeitraum der Verfolgungsverjährung 
von fünf Jahren nachzuerklären. Die strafbefreiende 
Selbstanzeige ist künftig nur noch bis zu einem Hinter-
ziehungsbetrag von 25.000 € möglich (bisher 50.000 €). Ab 
diesem Hinterziehungsbetrag und in den besonders schwe-
ren Fällen einer Steuerhinterziehung wird nur noch bei 
gleichzeitiger Zahlung eines Zuschlages von der Strafver-
folgung abgesehen. Hinsichtlich der besonderen Problema-
tik der Umsatzsteuervoranmeldungen und der Lohnsteuer-
anmeldungen wurden Klarstellungen zur Beseitigung be-
stehender und praktischer Probleme geschaffen, die im 
Interesse der Rechtssicherheit erforderlich waren. 

Versorgungsausgleich 

Ausgleichsleistungen zur Vermeidung eines Versorgungs-
ausgleichs nach einer Scheidung bzw. der Auflösung einer 
Lebenspartnerschaft sind ab 2015 als Sonderausgaben 
abzugsfähig. Im Gegenzug erfolgt eine Versteuerung beim 
Empfänger. 

Basisversorgung im Alter 

Ab 2015 wird das Abzugsvolumen für eine Basisversor-
gung im Alter von 20.000 € (bei Zusammenveranlagung 
40.000 €) auf den Höchstbeitrag zur knappschaftlichen 
Rentenversicherung bzw. für Zusammenveranlagte auf den 
doppelten Betrag angehoben. Dies bedeutet, dass sich 
2015 ein Abzugsvolumen von 22.172 € ergibt. Steigt zu-
künftig der Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Renten-
versicherung, erhöht sich automatisch auch das Abzugsvo-
lumen für eine Basisversorgung im Alter. 

Hörbücher 

Die Umsatzsteuer für Hörbücher wird von 19 % auf 7 % 
gesenkt. 

Mini-One-Stop-Shop 

Ab 2015 liegt der Leistungsort bei Telekommunikations-, 
Rundfunk-, Fernseh- und auf elektronischem Weg er-
brachten Dienstleistungen an Nichtunternehmer in dem 
Staat, in dem der Leistungsempfänger ansässig ist oder 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat. 
Diese Ortsbestimmung galt schon für bereits auf elektroni-
schem Weg erbrachte Dienstleistungen, die von im Dritt-
land ansässigen Unternehmern an Nichtunternehmer in der 
EU erbracht werden. Damit erfolgt die Umsatzbesteuerung 
dieser Leistungen künftig einheitlich nicht mehr in dem 
Staat, in dem der leistende Unternehmer ansässig ist, son-
dern am Verbrauchsort. Als Folge hiervon müssen sich 
Unternehmer entweder in den EU-Mitgliedstaaten, in denen 
sie die genannten Leistungen ausführen, umsatzsteuerlich 
erfassen lassen und dort ihren Melde- und Erklärungs-
pflichten nachkommen oder die Vereinfachungsmöglichkeit 
durch die Sonderregelung „Mini-One-Stop-Shop“ in An-
spruch nehmen. 

Die Sonderregelung des Mini-One-Stop-Shop ermöglicht es 
auch den in Deutschland ansässigen Unternehmern, ihre in 
den übrigen EU-Mitgliedstaaten ausgeführten Umsätze, die 
unter die Sonderregelung fallen, in einer besonderen Steu-
ererklärung zu erklären, diese Steuererklärung zentral über 
das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) auf elektroni-
schem Weg zu übermitteln und die sich ergebende Steuer 
insgesamt zu entrichten. Die Regelung gilt allerdings nur 
für die Umsätze in anderen EU-Mitgliedstaaten, in denen 
der Unternehmer keine umsatzsteuerliche Betriebsstätte 
hat. 

Umsatzsteuerbefreiungen 

Eingliederungsleistungen nach dem SGB II, Leistungen der 
aktiven Arbeitsförderung nach dem SGB III und vergleich-
bare Leistungen sind von der Umsatzsteuer befreit, sofern 
sie von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder ande-
ren Einrichtungen mit sozialem Charakter erbracht werden. 
Umsatzsteuerfrei ist auch die Gestellung von Personal 
durch religiöse und weltanschauliche Einrichtungen insbe-
sondere für Zwecke der Krankenhausbehandlung und 
ärztlichen Heilbehandlungen in Krankenanstalten, der So-
zialfürsorge und der sozialen Sicherheit, der Kinder- und 
Jugendbetreuung, der Erziehung, des Schul- und Hoch-
schulunterrichts sowie der Aus- und Fortbildung und für 
Zwecke geistigen Beistands. Von der Umsatzsteuer nun-
mehr vollständig befreit werden zudem Dialyseleistungen. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Februar 2015 

10. 2. 2015 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag 
Zahlungsschonfrist bis zum 13. 2. 2015 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

16. 2. 2015 Gewerbesteuer, Grundsteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 19. 2. 2015 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

25. 2. 2015 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 25. 2. 2015  
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 23. 2. 2015 

 


